
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Kennziffer des Bezirkes, in dem das genannte Anwesen liegt. 
 

2. Datum, an dem der vorliegende Feuerstättenbescheid ausgestellt wurde. 
 

3. Durchführungsdatum der letzten Feuerstättenschau. 
 

4. Nächste Feuerstättenschau findet in dem genannten Jahr statt. 
 

5. Standort der Feuerungsanlage/n, für die der Bescheid gültig ist. 
 

6. Hinweis auf die Rechtsgrundlage des Bescheides nach §§ 17, 14 Abs.1 u. 
Abs.2 Satz 1 sowie § 52 Schornsteinfeger – Handwerksgesetz. 

 
7. Verpflichtung für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten an den 

aufgelisteten Feuerungsanlagen innerhalb des vorgegebenen Zeitraums,  
einen nach SchfHwG zulässigen Schornsteinfegerbetrieb zu beauftra-
gen und diese durchführen zu lassen. 

 
8. Auflistung aller Feuerungsanlagen innerhalb des oben bezeichneten 

Anwesens, mit den nach der Kehr- und Überprüfungsordnung festge-
legten, wiederkehrenden Durchführungsintervallen. 

 
9. Zeitraum, in welchem die aufgelisteten Feuerungsanlagen fachgerecht 

gekehrt oder überprüft werden müssen. 
 

10. Bezug auf die in der Anlage 1 der Kehr- und Überprüfungsordnung fest-
gesetzten Kehrungen und Überprüfungen, sowie auf das Gebührenver-
zeichnis nach Anlage 3 KÜO. 

 
11. Frist zur Rückmeldung über die Durchführung der aufgelisteten Arbeiten, 

wenn nicht mein Betrieb damit beauftragt wurde. Mit einem entsprech-
enden Formblatt ist dann innerhalb von 14 Tagen die Durchführung 
nach dem festgesetzten Ausführungstag nachzuweisen. 

 
12. Gültig ist der ausgestellte Bescheid bis zur nächsten Feuerstättenschau.  

Erläuterung zum Feuerstättenbescheid 

Hans Mustermann 
Musterweg 31 
12345 Musterhausen 

Firma 
Sonnenschein 
Hausverwaltung GmbH 
Postfach 123456 
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